
_____________________________________________________________________________________________________ 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen  

1 

 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. 698), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 
18. November 2025 (GBl. 2025 Nr. 124), der §§ 2, 13, 14 und 19 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 17.03.2005 
(GBl. S. 206), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 17.Dezember 2020 
(GBl.2020 S.1233,1249) und § 6 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) vom 19.03.2009 
(GBl. S. 161), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2025 (GBl. 
2025, Nr. 81) hat der Gemeinderat der Stadt Weinheim am 23.05.2026 folgende  
 
 

Satzung 
 

zur Änderung der Satzung der Stadt Weinheim über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen vom 
17.06.2024 beschlossen: 
 
 
 § 1  

 
 

§ 5 Abs. 5 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(5) Für das Mittagessen in den Kinderbetreuungseinrichtungen wird zusätzlich zu den 

Gebühren in § 5 Absatz 2 eine Verpflegungsgebühr erhoben. Diese Gebühr beträgt 
monatlich: 

 

Angebot Gebühren

Kinderkrippe / Kindergarten / Hort, 5 Tage/Woche 94 €

Kinderkrippe / Hort, 3 Tage/Woche 56 €  
 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 1. September 2026 in Kraft.  
 
Weinheim, den 18.05.2026 Stadt Weinheim 
  
 
 
 Erster Bürgermeister 
 Andreas Buske 
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Hinweis 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO 
erlassener Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung 
ist nach § 4 Abs. 4 der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Stadt/Gemeinde Weinheim geltend 
gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, kann 
eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn  
• die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung verletzt worden sind oder  
• der*die Oberbürgermeister*in/Bürgermeister*in dem Beschluss nach § 43 GemO 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder  
• vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
oder eine dritte Person die Verletzung gerügt hat. 
 
Weinheim, 30.05.2026      Erster Bürgermeister 
 


